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Norm

AuslBG §4 Abs1;

GewO 1973;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1994/01/21 93/09/0406 4

Stammrechtssatz

Im Verfahren zur Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung kann ein allfälliger Verstoß gegen die Gewerbeordnung

(hier: unbefugte Gewerbeausübung) nicht zur Versagung der Beschäftigungsbewilligung nach dem AuslBG führen.
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